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Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu 

 
Wasserrecht; 

Gewässerausbau zur Moorrenaturierung „Stixner“ in Diepolz, Immenstadt; 

Antragsteller: Bayerische Staatsforsten AöR, vertr. durch Frau Sharon Rakowski, Tillystr. 2, 93053 

Regensburg 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

Die Bayerische Staatsforsten AöR beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, mit 

Antrag vom 23.02.2026 die Plangenehmigung für den Gewässerausbau zur Moorrenaturierung „Stixner“ in 

Diepolz, Immenstadt auf Flur Nr. 753/1, Gemarkung Diepolz. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 68 WHG durch. Die standortbezogene 

Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich ist. 

 

Die Bayerischen Staatsforsten beabsichtigen die Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen im Bereich 

„Stixner“, nordwestlich der Stadt Immenstadt  auf einer Hangerhebung in ca. 1.040 m ü. NN, die zugleich 

eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Wasserscheide bildet. In der amtlichen Biotopkartierung ist das 

Gebiet als Spirken-Hochmoor ausgewiesen. Bohrungen ergaben Torfmächtigkeiten von bis zu 4,7 m mit 

typischen Hochmoorsubstraten sowie hochmoortypischen chemischen Kennwerten.  

 

Das Moor entwässert natürlicherweise nach Südwesten in den Stixnerbach sowie nach Nordosten in den 

Börlasbach. Historisch wurden natürliche Rinnen zu Entwässerungsgräben mit Tiefen von etwa 0,7 bis 1,5 m 

ausgebaut. Diese zerschneiden den Torfkörper, verbinden ursprünglich getrennte Abflusswege und führen zu 

einer beschleunigten Ableitung des Niederschlagswassers, sowie zu einer Beeinträchtigung des 

Moorwasserhaushalts. 

 

Zur Wiederherstellung der natürlichen hydrologischen Verhältnisse sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 

• Verschluss von insgesamt 30 Entwässerungsgräben durch den Einbau von Holzspundwänden,  

• Einbringung der Spundwände bis in den mineralischen Untergrund zur dauerhaften Abdichtung,  

• anschließende Verfüllung der Gräben mit geeignetem Torfmaterial sowie Überdeckung mit 

Vegetationssoden,  

• terrassierte Anordnung der Grabenverschlüsse mit jeweils ca. 0,5 m Höhendifferenz zur Förderung 

eines flächigen Wasserrückhalts im Moorkörper,  

• Ausbildung flacher Böschungen (ca. 1:3) zur naturnahen Einbindung in das Gelände,  

• Erhalt des nördlichen Grenzgrabens im Bereich angrenzender Grundstücke. 
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Die Bauweise der Geländemodellierungen erfolgt zunächst durch Freiräumen der Grabenprofile von 

Wurzelwerk und vererdetem Torf. Anschließend werden Holzspunddielen (Nut- und Federkonstruktion mit 

Querriegeln) mittels Bagger in den Untergrund eingebracht. Der Anströmungsbereich wird mit Torf verfüllt, 

verdichtet und leicht überhöht ausgeführt, um Setzungen auszugleichen. Abschließend erfolgt die 

Abdeckung mit Vegetationssoden und die Anpassung an das umgebende Gelände. 

 

Der hydrologische und ökologische Wirkraum des Vorhabens umfasst ca. 2,8 ha und orientiert sich an den 

topographischen und geologischen Gegebenheiten. 

 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim 

Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden. 

 

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbstständig 

anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

 

Gez. Justin Martin          73 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 23.04.2026, (Bpl.Nr. 0841/25), den Rückbau von 2 

Gästezimmer, Neu- Errichtung einer Betreiberwohnung mit Quergiebel, Anbau von Balkonen in Oberstdorf, 

(Fl.Nr. 197), Gemarkung Tiefenbach b.Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

gez.: Stefan Imhof 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer S 2.37, und bei dem Markt Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, 

eingesehen werden. 

 

Stefan Imhof           75 

 

 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

KrWG; UVPG; 
Antrag der Firma Leonhard und Rosmarie Gabler GbR, Vockenthal 5, 87463 Dietmannsried, auf Erteilung 

einer abfallrechtlichen Plangenehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Erdaushubdeponie 

(Wiederverfüllung der Kiesgrube) auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1253 (TF), 1249/3(TF) und 1247 (TF), 

Gemarkung Schrattenbach, Markt Dietmannsried 
 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Die Firma Leonhard und Rosmarie Gabler GbR, Vockenthal 5, 87463 Dietmannsried beantragte beim 

Landratsamt Oberallgäu die Erteilung einer abfallrechtlichen Plangenehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Erdaushubdeponie (Wiederverfüllung der Kiesgrube) auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1253 (TF), 

1249/3 (TF) und 1247 (TF), Gemarkung Schrattenbach, Gemeinde Dietmannsried. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt für dieses Vorhaben ein Plangenehmigungsverfahren gem. § 35 Abs. 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes –KrWG- durch.  

 

Gemäß §§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 12.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

- UVPG - war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV aufgeführten Kriterien hat ergeben, 

dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Gewässerbeeinträchtigungen sind mit der beantragten Ablagerung von unbelastetem Bodenaushubmaterial 

nicht zu besorgen. Durch das Vorhaben sind keine Schutzgebiete, Biotopflächen oder sonstige 

naturschutzfachlich wertvollen Flächen betroffen. Auch die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 

gering, da es sich um eine Kiesgrube handelt, die mit Fortschritt der Auffüllung rekultiviert wird. Erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht zu befürchten. Das 

Vorhaben grenzt an eine bestehende Kiesgrube an. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 

anfechtbar ist.  

 

gez. Evelyn Stadler          75 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Verordnung des Landratsamtes Oberallgäu über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen 

Sonthofen und Burgberg, Stadt Sonthofen und Gemeinde Burgberg, Landkreis Oberallgäu, zum Schutz 

der Quelle "Großer Berg" für die öffentliche Wasserversorgung Winkel des 

Wasserbeschaffungsverbandes Winkel vom 22.04.2026 

 

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes zur Ordnung 

des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 

2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1408) i.V. Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen 

Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-

U), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende 

Verordnung 

 

§ 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Ortsteil Winkel durch den 

Wasserbeschaffungsverband Winkel, wird in der Stadt Sonthofen und in der Gemeinde Burgberg das in § 2 

näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 

bis 8 erlassen. 

 

§ 2 Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

einer weiteren Schutzzone (III) 

einer engeren Schutzzone (II) und 

einen Fassungsbereich (I). 

 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 

wiedergegebenen Lageplan eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Maßstab 1: 

5.000 maßgebend, der im Landratsamt Oberallgäu und in den Gemeindeverwaltungen Sonthofen und 

Burgberg niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue 

Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die 

Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der kennzeichnenden Linie. 

 

(3) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

 

(4) Die Fassungsbereich werden durch eine 2 m hohe Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 

Schutzzone werden, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten  

(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidungen gem. § 

52 Abs. 1 Satz 1 WHG,  
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(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen 

verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung 

durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, 

oder der von ihm Beauftragten.  

 

§ 4 Befreiungen 

 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten des § 3 sowie 

von Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 6 und 8 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.  

 

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Oberallgäu vom Grundstückseigentümer verlangen, dass 

der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der 

Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
 



Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu 
Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen www.oberallgaeu.org/amtsblatt 

  

 

 

Seite 16 von 24 
 

 

Jahrgang 2026 28.04.2026 Nummer 20 

 

 

(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und 

Beschränkungen des § 3 Abs. 1 und 2 bezüglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat der Träger 

der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 

Beauftragte die erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzeitig mit dem 

Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnahmen in Notfällen gilt die Befreiung 

als erteilt, sofern zuständige Kreisverwaltungsbehörde, Wasserwirtschaftsamt und staatliches 

Gesundheitsamt verständigt sind. 

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 

Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 

bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf 

Anordnung des Landratsamts Oberallgäu zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften 

verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 

 

§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 

dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen durch Aufstellen oder 

Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 

Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Oberallgäu zur Kontrolle der Einhaltung 

der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen 

Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Trägers der 

öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder des Landratsamts 

Oberallgäu zu dulden. 

 

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten 

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von 

Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils 

geltenden Fassung durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 

Verordnung geschützt ist, oder von ihm hiermit Beauftragtezu gestatten, die hierzu erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen 

 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem Begünstigten 

und/oder dem Landratsamt Oberallgäu innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 
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§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG)  

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung einschränken 

oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach 

Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten 

wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu 

leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen 

Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum 

unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach  

§ 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 

Abs. 2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung  

        geschützt ist (Begünstigter) 

(1) Der Begünstigte hat den Fassungsbereich wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen Zufluss von 

Niederschlags- und Schmelzwässern sowie vor Beeinträchtigungen der schützenden Bodendecke und 

ggf. der Fassungsanlagen infolge tieferer Durchwurzelung und Windwurf zu schützen. Bereits 

vorhandene Bäume sind bodenschonend zu entfernen, entstandene Verletzungen der Bodendecke 

umgehend zu beheben. 

(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die 

Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an 

denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und 

sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die Weitere Schutzzone 

mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der 

Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbericht nach § 5 

EÜV aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung in einer der Gefährdungslage und Zumutbarkeit 

angemessenen Frist nicht erreicht werden kann, sind das Landratsamt Oberallgäu und das 

Wasserwirtschaftsamt Kempten zu verständigen. 

 

• Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und 

Festmistkompost in der Engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. 

Verstöße sind dem Landratsamt Oberallgäu unverzüglich mitzuteilen.  

• Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EÜV zu dokumentieren. 

 

(4) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EÜV, i.V.m. § 52 Abs. 1 

Nr. 3 WHG, jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere auch die 

Daten zur Rohwasserbeschaffenheit. 
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 

zuwiderhandelt oder einer Pflicht nach § 8 nicht nachkommt, 

2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung 

verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,  

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 6 nicht duldet. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu in 

Kraft.  

Gleichzeitig werden die Verordnungen des Landratsamtes Oberallgäu über die Wasserschutzgebiete Großer 

Berg und Unter der Sanna vom 22.12.1971 aufgehoben 

 

Sonthofen, den 22.04.2026 

 

Landratsamt Oberallgäu 

Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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Anlage 2 

Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 

Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5, 5.6 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur Abgrenzung 

der Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen wird, zu 

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen und organisatorischen 

Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. 

 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

 Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 

 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 

a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B) für Anlagen nach Ziffer 

2.2 sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische 

Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig 

ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maxi-

mal in den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 
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2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 

aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 

AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend 

den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

 

 Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen 

gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B) und in 

der engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits bestehende Anlagen.  

 

 Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 

Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 

regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

 

b) für in Zone III B nach Nr. 2.6 zulässige Erdwärmekollektoren oder für im Schutzgebiet bereits 

bestehende Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden (Nr. 2.3) sind mindestens die materiellen 

Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. Es sind nur Wärmeträgermedien auf 

Propylenglykol-Basis nach aktueller LAWA-Positivliste zulässig. Der Verteilerschacht ist 

flüssigkeitsdicht und für Kontrollen zugänglich auszuführen. Der Schacht und alle einsehbaren 

Anlagenteile sind regelmäßig durch Sichtprüfung auf Dichtheit zu kontrollieren. Die selbsttätige 

Überwachungs- und Sicherheitseinrichtung für den Leckagefall ist spätestens alle 30 Monate durch 

einen Fachbetrieb auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Für neue Erdwärmekollektoren ist das 

Rohrleitungssystem in PE100-RC oder PE-X auszuführen; zum Schutz vor etwaigen späteren 

Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumentieren und bei der Wiederverfüllung (siehe Nr. 

1.2) durch ein dehnungsfähiges Trassenwarnband 50 cm oberhalb der Anlagenteile zu markieren. 

 

3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

 Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone III A und III B im 

Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehandelten 

Abwassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ordnungsgemäße 

Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der engeren Schutzzone II kommt eine Befreiung 

regelmäßig nicht in Betracht. 
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4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen zu 

betreiben (zu Nr. 3.8) 

 

 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 
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5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3, 5.4 und 5.5) 

 

 5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4)  

 Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-Arbeitsblatt 

A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen 

Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen 

einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer Erweiterung (und wiederkehrend 

alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach AwSV prüfen zu lassen. 

 Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wochen im 

Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antragsunterlagen 

anzuzeigen. Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 

32 Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der 

Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 

Wochen vorher anzuzeigen. 

 Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind 

flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 

mm) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

  

 5aa) Stallungen 

 Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die 

einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden 

Betriebes reparierbar sind. 

 Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 

Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies 

kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 

gewährleistet werden.  

 Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III A vorhandenen Anwesen 

entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

 Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 

 5ab) JGS-Anlagen 

 Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder 

Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter 

Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen.  

 JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom 

Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 

 JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 3 m 

oder mehr als 1.000 m³ Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und 

betrieben werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 

 Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels 

Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu 

kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das 

Leckageerkennungssystem ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. 

DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten. 

 Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht 

auszuführen z. B. mit Fugenbändern oder -blechen. 
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 Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen (vgl. § 2 

Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr. 2.4 WSG-VO zu beachten.  

 

 5b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5). 

Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 10 des 

DWA-Arbeitsblattes  A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anlagenvolumen, 

sofern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 

Die Prüfintervalle betragen: 

 Weitere Schutzzone III:  5 Jahre 

 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

 Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 

unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, 

Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 

Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

• Weinbau 

• Beerenanbau 

• Hopfenanbau 

• Tabakanbau 

• Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 

• Zierpflanzenanbau 

• Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

• Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist (z. B. 

Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

 

 Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen 

des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche. Eine 

Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere für Kulturen, die ohne chemischen 

Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

 

8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 

 Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden 

Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende 

übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden erheblichen 

Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in 

Freiflächenbedingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser 

Nitratauswaschung ins Grundwasser. Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die 

Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls 

Freiflächenbedingungen entstehen. Kahlhiebe sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, 

im Schutzwald eigens erlaubnispflichtig. Erscheint im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. 
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im Wasserschutzgebiet unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiung durch die 

Kreisverwaltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der 

Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist.  

 

 Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine umgehende 

Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur 

durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Oberallgäu unter Vorlage der 

forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den 

zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 

bleibt eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichlichen Fällen einer 

Befreiung nach § 4 dieser Verordnung vorbehalten)      76 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sonthofen, den 28.04.2026 
 

 
 
Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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